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Baudi rektion Kanton Zürich
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8090 Zürich

Vernehmlassung zur Totalrevision des Planungs- und Baugesetzes des
Kantons Zürich (EPBG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Grünen Kanton Zürich bedanken s ich für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zur
Total revision des Planungs- und Baugesetzes teilnehmen zu können.

Allgemeine Bemerkungen

Bemerkungen Anträge

Das bestehende PBG (aPBG)  hat sich im Grundsa tz bewährt . Es
stellt sich die Frage, warum eine Überarbeitung in der vorgeschla-
genen  Art und Weise notwendig sein soll?! Wir anerkennen die
Notwendigkeit für Anpassungen in Bezug auf wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklungen in Teilbereichen. Ob es – wie
vorgeschlagen –  eine grund legende Neuformulierung sein muss,
bleib t dahingestellt.

Der Entwurf ist  zu wenig durchdacht . Es scheint schwierig, den
oft ü berforderten, auf sich selbst zentrierten Gemeinden mehr
Kompetenzen zu übertragen . Die Grossstadt, die Regionen und
die Landschaft müssen durch eine übergeordnete kantonale Ko-
ordin ation dazu  gebracht werden, au f gemeinsame Ziele h in zu-
sammenzuwirken.

Die b egonnene Arbeit ist nun konsequent zu Ende zu führen –
mit einer raschen, kompetenten (nochmaligen!)  Überarbeitung
sollt e es möglich sein, den langen Prozess fü r ein neues PBG des
Kantons Zürich bald abzuschliessen.

Werden im EPBG die Ausdrü cke "Verkehr", "Zufahrt" usw. ver-
wendet, so verstehen viele Leute nu r Bedürfnisse des Fahrver-
kehrs darunter. Andere Bedürfnisse, wie z.B. die Fussweg-
Ersch liessung müssen separat ausgewiesen werden, weil sonst die
Fussverbindungen auf den Fahrbahnen  geführt werden, selbst
wenn das unzumu tbar ist.

Die b emerkten Unstimmig-
keiten sind auszuräumen, und
es ist nochmals eine vert iefte
Überarbeitung der angespro-
chenen Abschnit te durchzu-
führen.

Im gesamten Gesetz ist der
Ausdruck und die Vorschrif-
ten für "Verkeh r" so anzupas-
sen, dass nicht  nur "Motor-
fahrzeugverkehr" darunter
verst anden werden kann.  Es
sind weitergehende Anpas-
sungen vorzunehmen, so dass
"Verkehr" als Ganzes be-
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wendet, so verstehen viele Leute nu r Bedürfnisse des Fahrver-
kehrs darunter. Andere Bedürfnisse, wie z.B. die Fussweg-
Ersch liessung müssen separat ausgewiesen werden, weil sonst die
Fussverbindungen auf den Fahrbahnen  geführt werden, selbst
wenn das unzumu tbar ist.

Ausdruck und die Vorschrif-
ten für "Verkeh r" so anzupas-
sen, dass nicht  nur "Motor-
fahrzeugverkehr" darunter
verst anden werden kann.  Es
sind weitergehende Anpas-
sungen vorzunehmen, so dass
"Verkehr" als Ganzes be-
trach tet wird inkl. Fussver-
kehr, Velo-, Kinderwagen- ,
Rollstuhl-, Auto-, Landma-
schin en-, LKW-Verkehr usw.!

Bemerkungen zu den Teilen/Abschnitten und dem Anhang

Bemerkungen Anträge

Zum 2 . Teil Raumplanung, 3. Abschnitt: Nutzun gsplanung, B.
Sondernutzungsp lanung: Das Privileg  der Sondernutzungsp läne
soll damit aufgewogen werden, dass erhöhte An forderungen an
die Gestaltung gestellt werden.

Im EPBG sind konkrete An-
forderungen an Bauten von
Sondernutzungsp länen auf-
zunehmen.

Bemerkungen zu den einzelnen Paragrafen

Bemerkungen Anträge

Zu Ab s. 2 §14:
Dieser Absatz ist schlech t verständ lich.

Vorschlag zur Neuformulie-
rung: „Er beruh t auf dem
kantonalen Rich tplan und
besteht aus Teilrichtplänen
mit derselben thematischen
Gliederung.“

Zu § 15:
Die P lanungsverbände im Kanton Zürich sind heute unterschied-
lich strukturiert, arbeiten unterschiedlich p rofessionell und teil-
weise nicht regionsübergreifend zusammen.

Es braucht eine einheitliche
demokratische Struktur! Die
regionalen Planungsverbände
erarbeiten die Grundlagen
und Ziele der räumlichen
Regionen; sie sind demokra-
tisch  zusammengesetzt und
gewäh lt. Die Grünen fordern
ein Regionalplanungsrat und
ein Regionalplanungsaus-
schuss als Führungsorgan.  

Zu § 22:
Das Zusammenlegen von Kernzonen und  Quartiererhaltungszo-
nen ist nicht geeignet, d as Verständnis des jeweiligen Zonen-
zwecks in der b reiten Bevölkerung zu fördern. Insbesondere un-
terscheiden sich Kern- und Quartiererhaltungszonen durch den
vorhandenen oder anzustrebenden Nutzungsmix (z. B. Gewer-
beanteil) in der üblicherweise zugewiesenen Lärmempfind lich-
keitsstufe oder in den konkreten Erhaltungszielen. Alles gute
Gründe, eine erst vor rund 10 Jahren eingefüh rte Differenzierung
nicht  schon wieder rückgängig zu machen.

§22a: Quartiererhaltungszo-
nen:
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Bemerkungen Anträge
nen ist nicht geeignet, d as Verständnis des jeweiligen Zonen-
zwecks in der b reiten Bevölkerung zu fördern. Insbesondere un-
terscheiden sich Kern- und Quartiererhaltungszonen durch den
vorhandenen oder anzustrebenden Nutzungsmix (z. B. Gewer-
beanteil) in der üblicherweise zugewiesenen Lärmempfind lich-
keitsstufe oder in den konkreten Erhaltungszielen. Alles gute
Gründe, eine erst vor rund 10 Jahren eingefüh rte Differenzierung
nicht  schon wieder rückgängig zu machen.

„Quartiererhaltungszonen
umfassen Wohngebiete mit
einer aufgrund der baulichen
Struktur hohen Wohnquali-
tät, welche durch Neu- oder
Umbau ten nicht geschmälert
werden.“

Zu § 19:
Im Grundsatz ist § 49 aPBG beizubehalten. Diverse Instrumente,
die h eute richt ig und wichtig sind, stehen mit der Neuformulie-
rung von § 19 EPBG nicht mehr zur Verfügung ( z.B. Abstandsre-
gelun gen).

Zu § 29:
Den Gemeinden soll es weiterhin mög lich sein, Landwirtschafts-
zonen  in der „Feinabgrenzung“ des Zonenplanes festzulegen.
Dies insbesondere, weil oft Fragen des landwirtschaftlichen Bo-
den- und Erbrechts an ein e Zonenzuteilung gebunden beurteilt
werden. Nur auf  Gemeindeebene besteht die Mög lichkeit, kon-
kret auf betriebliche Verhältnisse in der Landwirtschaf t mit plane-
rischen Massn ahmen zu reagieren.

§29 E rgänzende Formulie-
rung:
“...d ie im kt. Richtplan als
Landwirtschaftsgebiet festge-
legt worden sind, zusätzlich
können die Gemeinden
Landwirtschaftszonen im
Übergangsbereich (Anord-
nungsspielraum)  des Sied-
lungsgebietes festlegen.“

Zu § 35 ff:
Bisher bedurfte das mit der Sondernutzungsplanung verbundene
Enteignungsrech t auf kantonaler Ebene einer Grundlage in der
entsp rechenden Richtplanung, d. h. einer (vorbereitenden) Zu-
stimmung durch das Parlament. § 114  und 115 aPBG schufen
einen  klaren Bezug zur Richtplanung, welcher im neuen EPBG-
Entwurf fehlt. Zur besseren demokra tischen Ab sicherung von
Planungen, welche Enteignungen auslösen können, ist der Bezug
zwischen Richtp lanung und  Sondernutzungsplänen klar zu defi-
nieren.

§ 35 Neuer Absa tz 2: „Son-
dernu tzungspläne basieren
auf inhaltlichen und lagemäs-
sigen  Festlegun gen der Richt-
oder Nutzungsplanung und
ermög lichen deren eigentums-
recht liche Umsetzung.“

Zu Bst. c § 45:
Sehr gute Formu lierung.

-

Zu § 60:
So wie es denkbar ist, dass mit ein em Sondernutzungsplan der
Bedarf an öffen tlichen Bauten und Anlagen überschätzt werden
kann, so ist es ebenso denkbar, dass dieser Bedarf unterschätzt
wird. Konsequen terweise soll auch ein nachträglicher Mehrbedarf
an In frastruktu ren als Revisionsgrund für den  Sondernutzungs-
plan gelten.

Bst. b § 60: Neue Formulie-
rung:
„...sich der Bedarf für öffentli-
che Bauten und Anlagen, für
welche der Sondernutzungs-
plan Land sichert, verändert
hat.“
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Bemerkungen Anträge
an In frastruktu ren als Revisionsgrund für den  Sondernutzungs-
plan gelten.

plan Land sichert, verändert
hat.“

Zu § 61, Ersch liessungsp lanung:
Eine präzisere Definition  von „Grund-, Grob- und Fein-
ersch liessung“ ist grundsätzlich erwünscht. Hingegen erfüllt die
neue Formulierung von §61  dieses Erfordernis nicht. Es ist ein
klarer Bezug zu r Richtplanung herzu stellen. Im vorliegenden
Entwurfstext sind die Bezüge zwischen dem kan tonalen Richt-
plan Verkehr, dem allfälligen entsp rechenden regionalen  Richt-
plan und dem kantonalen Erschliessungsplan unklar.

Abs. 1 § 61 ist  wie folgt  zu
ergän zen: „... Zweck und
generelle Lage von Anlagen
der Grunderschliessung wer-
den im kantonalen Richtplan
oder ergänzend im Richtplan
der Regionen festgeleg t.“

Abs. 2 § 61 ist  wie folgt  zu
ergän zen: „... Zweck und
generelle Lage von Anlagen
der Groberschliessung wer-
den im kommunalen Ersch lies-
sungsplan festgelegt .

Zu §§ 63 bis 66 :
Wird in den Teilrichtplänen Versorgung und Verkehr genügend
geregelt.

Ersat zlose Streichung.

Zu § 81:
Einbezug in die Sondernutzungplanung:
Nicht  nur ein n achträglicher Einbezug in die Sondernutzung-
planung, sondern auch die Entlassun g aus dem Planungsperime-
ter muss an dieser Stelle geregelt werden:

§ 81 ist wie folgt zu ergänzen:
„Wer vom Perimeter eines
Sondernutzungsp lanes erfa sst
wurde, kann wäh rend der
Auflagefrist ein Gesuch um
Entla ssung aus diesem Peri-
meter stellen.“

Zu § 100:
Die Stellung der Inventare soll neu  nur noch die einer Entschei-
dungsgrundlage für Behörden sein. Diese Formu lierung ist unver-
bindlich. Es muss gewährleistet sein, dass In ventare im Entschei-
dungsprozess im Sinne des Schutzgedankens berücksichtig t wer-
den, also behördenverbind lich sind. Die Erfah rung mit den Inven-
taren  ist ja die, dass bei einer präzisen Formulierung des Schutz-
zieles, wie es in kommuna len und überkommunalen Inventaren
der Naturobjekte meistens der Fall war, Streitfälle bei Entlassun-
gen sehr selten  waren. Dort wo Schu tzziele nicht präzis formu-
liert  sind, diese erst im Falle ein er Inventarentlassun g überhaup t
kritisch hinterfragt werden, sind lange Verfahrenswege die Regel.
Gemeinden und Kanton müssten bei der Erstellu ng und Über-
prüfung der Inventarobjekte präziser formulieren, was sie eigent-
lich wollen. Bei einer Degradierung  der Inven tare zu reinen Ar-
beitsinstrumenten ist zu befürchten , dass diese nur noch
Grund lage für d ie Statist ik über den Verlust von schützenswer-
ten Objekten sind.

Abs. 2: Inventare sind ver-
bindliche Entscheidungs-
grund lagen für Behörden.

Abs. 3: Die Behörden sorgen
für ein geeignetes Monitoring.
Die Inventare sind mindestens
alle 20 Jahre zu überarbeiten.
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Bemerkungen Anträge
Grund lage für d ie Statist ik über den Verlust von schützenswer-
ten Objekten sind.

Zu § 102:
Natur- und Heimatschutz ist kein ex akt definierter Begriff. Ge-
genwärtig stützen sich drei Kommissionen darauf (Kommissionen
für Natur- und Heimatschu tz, Denkma lpflege und Archäologie).
Die vorgeschlagene Formulierung würde die ersatzlose St reichung
der b eiden letz tgenannten  Kommissionen bedeuten, oder dann
die Zusammenfassung aller Themen in  einer Kommission. Das
widerspricht der Auffassung des Kan tonsrates, welcher sich für
die Beibehaltun g der drei Kommissionen ausgesprochen ha t.
Ebenso wäre die heutige E ffizienz und Kompetenz in Frage ge-
stellt.

§ 102 : Neue Formulierung:
„Der Regierungsrat bestellt
eine oder mehrere Kommissi-
onen ...“

Zu § 109:
Die vorgeschlagene Zuständigkeit von Gemeinden für kommunale
Objekte in Abs. 2 stellt die ganzheitliche Würdigung von Objek-
ten von überkommunaler Bedeutung nicht sicher.

Bei Objekten von überkom-
munaler Bedeutung soll der
Kanton wie bish er eine Au f-
sicht sfunktion haben.

Zu § 110:
Das b eantragte "Vorverfah ren" ist h eute schon  Praxis und ist
darum sehr zu begrü ssen!

Abs. 1 ist zu ergänzen: „Sie
(die zuständige Direktion )
nimmt  in ihrem Zuständig-
keitsbereich die Aufsicht  über
die Gemeinden wahr.“

Zu § 119:
Es ist stossend, dass im gesamten EPBG der Begriff Architektur
nicht  erwähnt wird. Ledig lich von Gestaltung ist die Rede, ob-
wohl im Kanton Zürich an der ETH und an den Fachhochschu-
len über 1'000 junge Leute Architektur studieren. Die Formulie-
rung "befriedigende Gesamtwirkung" bedeutet "knapp genügend,
hat sich Mühe gegeben, Schulnote 4" . Die Wohnqualität der
Städte und Dörfer wird sich mit Note 4 weiterhin versch lech-
tern. Es muss eine "gute" bis "sehr gute" Wirkung verlangt wer-
den. Nur so kann sich das heutige N iveau halt en oder verbes-
sern.

Bauten sind so zu gestalt en,
dass gute Architektur in Be-
rücksichtigung des Ortes in
seiner Gesamtwirkung er-
reich t wird. Diese Anforde-
rung gilt auch für Anlagen
und Freiflächen  sowie Farben
und Materialien .

Zu § 128:
In Ab s. 1 werden zu Beginn "insbesondere Motorfahrzeuge" spe-
ziell erwähnt. Es sind nicht nur Motorfahrzeu ge sondern  auch
Abstellplätze für Velos ausdrücklich zu erwähnen. Zahlen von
Abstellplätzen würden besser in ein er kantona len Verordnung als
in der Bau- und  Zonenordnung geregelt.

Neuformulierung  Titel: „Ab-
stellplätze für Verkehrsmit-
tel.“  Regelung der Zahlen  von
Abstellplätzen in einer kanto-
nalen  Verordnung, die auch
Regelungen für Veloabstell-
plätze beinhaltet.
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Zu § 129:
Im Kommentar zu  § 129 wird berichtet, dass eine Arbeitsgruppe
tagt. Die Formu lierung "... der Parkplatzprob leme bei verkehrsin-
tensiven Grossüberbauungen werden zurzeit von einer Arbeits-
gruppe geprüft, die allen falls Änderungen dieser Bestimmungen
beant ragen wird ." zeigt, dass die Arbeit und die Result ate der
Arbeitsgruppe offensichtlich nicht in den vorliegenden Entwurf
eingeflossen sind. Dies ist nachzuholen. Folgende Grundsätze sind
zu berücksichtigen :
• die maximal zu bauende Parkplatzzah l für Motorfahrzeuge

(wie auch die mindestens zu bauende für Velos) ist verb ind-
lich festzuschreiben.

• Das Wording ist an die herrschende Terminologie anzupassen.
Z.B. "Grossüberbauungen" ist nicht mehr zeitgemäss. Besser
wäre "publikumsintensive Bauvorhaben".

• Die Sanierungsp flicht von  nicht vorschriftsgemässen, beste-
henden Anlagen oder Bauten ist verb indlich zu  regeln.

• Parkp latzbewirt schaftung bei publikums- oder verkehrsin ten-
siven  Einrichtungen.

Die h eutige Situation des Nebeneinanderseins von Parkplatzre-
gelun g im aPBG (§ 242 ff)  und "Wegleitung zur Regelung des
Parkp latz-Bedarfs in kommunalen Erlassen" der Baudirekt ion aus
dem Jahre 1996 ergibt keine verbind liche Regelung der Park-
platz zahlen ein es publikumsintensiven (Neu)Bauvorhabens. Es
herrscht eine erhebliche Rechtsunsicherheit b ezüglich Parkp lät-
zen, da "Wegleitungen" nicht verbindlich sind . Dieser Zustand
muss mit der Neuausgabe des EPBG beendet werden. Eine Vari-
ante wäre, die Regelungen  vom EPBG loszukoppeln und mit  einer
kant. Verordnung separat festzuschreiben.

In Ab s. 1 steht : "Bei verkehrsinten siven Grossüberbauungen wird
die Zahl der Ab stellplätze nach der Anzahl der Fahrten festgelegt
...". Fahrtenmodelle sollten  nicht zwingend gefordert werden – sie
sollt en möglich , aber nicht in jedem Fall zu erstellen sein, da sie
nicht  bei jeder verkehrsintensiven Nutzung sinnvoll sin d! Bei der
Festlegung der Fahrten in  einem Fah rtenmodell sind auch  Um-
welt-  und Verkehrssituation zu berü cksichtigen – nicht, wie in
Abs. 1 gefordert lediglich die "bestimmungsgemässe Benutzung".

Veloabstellplät ze z.B. bei öffentlichen Bauten, bei Bahnhöfen oder
bei Siedlungen werden im vorliegenden Entwurf  nicht aufgeführt.
Es heisst lediglich "insbesondere Motorfahrzeuge". Die Situation
um Bahnhöfe zeigt, dass eine Regelung hier dringend nöt ig ist.

Die Resultate der Arbeits-
gruppe " Parkplatzregelun gen
bei p ublikumsin tensiven E in-
richtungen" sin d in dieses
Kapitel einzuarbeiten.

Die Festlegung von maxima l
zu realisierenden Motorfahr-
zeugabstellplät zen ist zwin-
gend notwendig.

Der Ausdruck "Grossüber-
bauungen" ist
durch  "publikumsintensive
oder stark verkehrserzeugen-
de Einrichtungen" zu erset-
zen.

Die Sanierungsp flicht ist  zu
regeln.

Für publikums- oder ver-
kehrsintensive Einrichtun gen
ist eine Parkplatzbewirtschaf-
tung zu fordern .

Keine zwingende Forderung
von Fahrtenmodellen.

Neuformulierung  Abs. 1:
"... welche die Überbauung
durch  ihre best immungs-
gemässe Benutzung sowie
die Berücksicht igung der
Umwelt- und Verkehrs-
situa tion auslöst.

Regelungen für Veloabstell-
plätze sind aufzunehmen.

Zu § 170 und § 171:
Im Baubewilligungsverfahren soll neu das Einspracheverfahren
eingeführt werden. Das Einspracheverfahren hä tte den Vorteil,
dass insbesondere nachbarrechtliche Anliegen zu einem f rühen
Zeitpunkt formu liert und begründet werden müssen. In einfa-
chen Fällen kann dieses Instrument das Baubewilligungsverfahren
besch leunigen, da Konfliktpunkte zu  einem frühen Zeitpunkt
offen gelegt werden können .

Ein E inspracheverfahren soll
nur dann eingeführt werden,
wenn es nicht Voraussetzung
für d ie Anfechtung der Bau-
bewilligung ist . Ergänzend sei
im EPBG ein Sch lichtungs-
verfahren einzufüh ren.
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dass insbesondere nachbarrechtliche Anliegen zu einem f rühen
Zeitpunkt formu liert und begründet werden müssen. In einfa-
chen Fällen kann dieses Instrument das Baubewilligungsverfahren
besch leunigen, da Konfliktpunkte zu  einem frühen Zeitpunkt
offen gelegt werden können .
In komplexeren Fällen hat  das Einsp racheverfahren Mängel. Die
Formu lierung der Einsprache, ohne Kenntnis allfälliger Verfügun-
gen und Einschränkungen durch kommunale oder kantonale
Behörden, wird dazu führen, dass Baujuristen zu einem f rühen
Zeitpunkt zugezogen werden. Die Chance auf einvernehmliche
Lösungen wird dadurch eher sinken, da schon zu einem frühen
Zeitpunkt viel investiert  werden muss.
Durch  das Einsp racheverfahren wird also das Gegenteil einer
Vereinfachung und Beschleunigung des baurecht lichen Verfah-
rens erreicht. Die kurze Frist von 20 Tagen zwingt dazu , ohne
vertiefte Prüfung des Vorhabens alle möglichen Punkte vorsorg-
lich zu beanstanden. Dadu rch entsteht ein unnötiger Aufwand
bei den Bewilligungsbehörden. Das führt einerseits zu einer Ver-
teuerung der Baurechtsverfahren, aber auch zu  einer vermehrten
Belastung der kommunalen Baubewilligungsbehörden. Die Ge-
meindeverträglichkeit dieses neuen Instruments ist also kritisch zu
beurteilen.
Das E inspracheverfahren wäre dann eine sinnvolle Neuerung,
wenn es nicht Voraussetzung für die Anfechtun g einer Baubewil-
ligun g ist. Die Bewilligungsbehörde müsste zu  Einsprachen schrift-
lich Stellung n ehmen und könnte so allfällige Konflikte zu einem
frühen Zeitpunkt b ereinigen.

Dem Ziel eines beschleunigten baurechtlichen Verfahrens kann
grundsätzlich zugestimmt werden. Die Einführung des Ein spra-
cheverfahrens in der vorgeschlagenen Form bringt das Gegenteil.
Statt  diesem zu sätzlichen  Vorverfah ren empfeh len wir die Ein-
richtung einer Schlichtun gsstelle zwischen Baugesuchsstellerin
und Opponent, in Anlehnung an Art. 274 OR. Voraussetzun g
für den Weiterzug an die Baurekurskommission müsste ein  er-
folgloser Schlichtungsversuch sein. Dieses soll rasch, mündlich,
ohne Rechtsbeistand und schriftlich e Eingaben  erfolgen. Damit
kann die Baurekurskommission von Bagatellen entlastet werden.
Recht smissbräuchliche Rekurse würden mit diesem Instrument
rasch  erkennbar.

für d ie Anfechtung der Bau-
bewilligung ist . Ergänzend sei
im EPBG ein Sch lichtungs-
verfahren einzufüh ren.

Zu § 183:
Am Verbandsbeschwerderech t ist, wie vorgeschlagen, fest zuhal-
ten!

-

Für die Berücks ichtigung der Stellungnahme der GRÜNEN danken wir im Voraus bestens.
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Mit freundlichen Grüssen

Grüne Kanton Zürich

Matthias Herfe ldt

Parte isekretär


